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Grundstücken ermächtigt seien. Nachdem der Vorstand 
der AG die Erklärungen genehmigt hatte, war die Vor-
merkung eingetragen worden. Die AG verfolgte ihre Be-
schwerde mit dem Antrag weiter, festzustellen, dass die 
Zwischenverfügung sie in ihren Rechten verletzt habe. 

Die Frage, ob ein Prokurist ohne entsprechende Ermäch-
tigung über Grundstücke verfügen darf, die nicht sei-
nem Prinzipal gehören, ist in Rspr. und Lit. umstritten 
(Reimann, ZEV 2020, 175). Sie hat bereits verschiedene 
Oberlandesgerichte beschäftigt. Das OLG  Köln hatte 
§ 49 Abs. 2 HGB in einem 2019 ergangenen Beschluss 
(Beschl. v. 9.12.2019 – 2 Wx 346/19, NJW-RR 2020, 
530) für anwendbar gehalten und sich damit gegen die 
Auff assung des OLG  Hamm ausgesprochen, das eine 
teleologische Reduktion von § 49 Abs. 2 HGB für an-
gezeigt hielt (Beschl. v. 13. 10. 2011 – I-15 Wx 117/11, 
DNotZ 2012, 230). Das KG schließt sich in dem vor-
liegenden Beschluss der Auff assung des OLG Köln an. 

Entscheidung
Die Bewilligung der Vormerkung ist nach Auff assung 
des KG gem. § 49 Abs. 2 HGB nicht von der Prokura 
erfasst. Eine besondere Befugnis zur Veräußerung und 
Belastung von Grundstücken nach § 49 Abs. 2 HGB sei 
den Prokuristen nicht erteilt worden.

Die gesetzliche Beschränkung der Vertretungsmacht 
nach § 49 Abs. 2 HGB bestehe unabhängig davon, ob 
der Kaufmann Eigentümer des zu belastenden Grund-
stücks sei. Zwar diene die Beschränkung nach heutigem 
Verständnis dem Schutz des Kaufmanns im Hinblick 
auf die besondere wirtschaftliche Bedeutung, die 
Grundstücksgeschäften regelmäßig zukomme. Dieser 
Gesichtspunkt greife aber nicht nur für Grundstücke, 
die im Eigentum des Prinzipals stünden. Veräußere 
etwa der Prokurist eines Komplementärs Grundstücke 
der Kommanditgesellschaft, könne dies erhebliche wirt-
schaftliche Folgen für den Komplementär haben. Auch 
soweit der Kaufmann als rechtsgeschäftlicher Vertreter 
eines Dritten oder – wie hier – als Träger eines privaten 
Amtes im eigenen Namen, aber mit Wirkung für einen 
Dritten handele, komme Grundstücksgeschäften wegen 
des Haftungsrisikos besondere Bedeutung zu. 

Nichts anderes folge auch aus einem Beschluss des BGH 
aus dem Jahr 1991 (DNotZ 1992, 584). In jener Ent-
scheidung hatte der BGH die Frage zu klären, ob zwei 
Prokuristen einer Kommanditistin die Firmenänderung 
der Kommanditgesellschaft – aus dem Blickwinkel der 
Kommanditgesellschaft ein Grundlagengeschäft – an-
melden durften. Der BGH bejahte dies. Es handele 
sich zwar um ein Grundlagengeschäft, aber aus Sicht 
der Prokuristen eben nicht um eines der eigenen Gesell-
schaft. Nach Auff assung des Gerichts spricht die vorge-

nannte BGH-Entscheidung nicht für eine teleologische 
Reduktion: Das Gesetz schließe den Prokuristen von der 
Vertretung bei Grundstücksgeschäften aus, gleichgültig 
ob diese Grundlagengeschäfte seien (oder sein könnten).

Nach Auff assung des KG besteht im Übrigen kein prak-
tisches Bedürfnis für eine teleologische Reduktion. Der 
Kaufmann habe die Möglichkeit, den Prokuristen ge-
mäß § 49 Abs. 2 HGB zur Veräußerung und Belastung 
von Grundstücken zu ermächtigen. Der Kaufmann 
könne eine erteilte Ermächtigung auf fremde Grundstü-
cke beschränken oder auf das Handeln als Testaments-
vollstrecker erstrecken. Es stehe dem Kaufmann ferner 
frei, dem Prokuristen gesonderte (Einzelfall-)Vollmacht 
zu erteilen.

WEG §§ 8 Abs. 2, 7 Abs. 4
Körperliche Verbindung der Bewilligung mit Auf-
teilungsplan und Abgeschlossenheitsbescheinigung

Die zum grundbuchrechtlichen Vollzug einer Tei-
lungserklärung nach §§ 8, 7 Abs. 4 S. 1 WEG bei-
zufügenden Anlagen – Aufteilungsplan und Abge-
schlossenheitsbescheinigung – müssen auch dann 
nicht mit der Bewilligung körperlich verbunden 
werden, wenn nur die Unterschrift unter der Be-
willigung beglaubigt worden ist (Fortführung von 
Senat, Beschluss vom 2. Juli 2015 – 1 W 558/14 –, 
NZM 2016, 525). 

KG, Beschl. v. 17.6.2021 – 1 W 275/21

Problem
Die Eigentümerin bewilligte mit notariell beglaubigter 
Erklärung die Aufteilung eines Grundstücks in Woh-
nungs- und Teileigentum. Hierbei wurde auf die ord-
nungsgemäß erteilte Abgeschlossenheitsbescheinigung 
nebst Aufteilungsplänen des zuständigen Bezirksamts 
Bezug genommen, ohne diese mit der Bewilligungs-
urkunde zu verbinden.

Auf den Eintragungsantrags des Urkundsnotars hin 
erging eine Zwischenverfügung des Grundbuchamts, 
in dem es beanstandete, die Urkunde könne mangels 
notarieller Beurkundung keine Verwendung fi nden. In 
der gewählten Form der Beglaubigung könne auf ande-
re Urkunden und die Abgeschlossenheitsbescheinigung 
nur Bezug genommen werden, wenn diese urkundlich 
mit der unterschriftsbeglaubigten Erklärung verbunden 
seien. Daher sei die Erklärung in beurkundeter Form 
(und unter Befolgung der §§ 9 Abs. 1 S. 2, 44 BeurkG) 
nachzureichen. Hiergegen richtet sich die zulässige und 
begründete Beschwerde der Antragstellerin.
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Entscheidung
Das KG hebt die Zwischenverfügung des Grundbuch-
amts auf, da die eingereichten Urkunden nebst Anlagen 
ohne Weiteres als Grundlage der beantragten Eintra-
gung genügen. Das KG stellt klar, dass Eintragungsbe-
willigung und die eingereichten Pläne die Anforderun-
gen des § 29 Abs. 1 S. 1 bzw. S. 2 GBO erfüllen.

Die Unterschrift des Eigentümers unter der Bewilli-
gung wurde öff entlich beglaubigt, § 129 BGB, §§ 39, 
40 BeurkG, so dass keine Zweifel an der Erfüllung der 
Form bestünden. Auch die Pläne wurden durch das 
Bezirksamt ordnungsgemäß gestempelt und unter-
schrieben (§§ 8 Abs. 2, 7 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 WEG). Die 
Zusammengehörigkeit von Bewilligung und Plänen 
werde durch übereinstimmende Aktenbezeichnung 
belegt, so dass eine Verbindung mittels Schnur und 
Siegel entbehrlich sei. Die Möglichkeit der überein-
stimmenden Aktenbezeichnung sei in Nr. 7 der Allge-
meine Verwaltungsvorschrift für die Ausstellung von 
Bescheinigungen gemäß §  7 Abs.  4 Nr.  2 und §  32 
Abs.  2 Nr.  2 des Wohnungseigentumsgesetzes (vom 
Gericht als WEG-VwV abgekürzt) für Abgeschlossen-
heitsbescheinigung und Aufteilungspläne ausdrücklich 
vorgesehen.

Hier knüpft das KG an seine bisherige Rechtsprechung 
(NZM 2016, 525; so auch Schmidt, DNotZ 2003, 275, 
277; BayObLG MittBayNot 2003, 127) an und betont, 
dass die der Bewilligung als „Anlage“ beizufügenden 
Pläne keine Anlagen i.  S.  d. BeurkG seien und daher 
nicht nach §§ 9 Abs. 1 S. 2 (bzw. § 13a), 44 BeurkG 
mitbeurkundet werden müssten. Für das Beifügen einer 
Anlage i.  S.  d. WEG genüge es, dass der Antragstel-
ler ihre Zusammengehörigkeit mit der Eintragungs-
bewilligung bei Beantragung der Eintragung in das 
Grundbuch deutlich mache. Im entschiedenen Fall be-
steht nach Ansicht des KG „kein Zweifel“ an der Zu-
sammengehörigkeit, da in der Bewilligung auf die Pläne 
Bezug genommen worden sei, Pläne und Bewilligung 
gemeinsam eingereicht worden seien und der Notar im 
Antrag erneut auf die Pläne verwiesen habe.

Hierbei mache es keinen Unterschied, ob die Teilungs-
erklärung beurkundet oder lediglich die Unterschrift 
unter der Eintragungsbewilligung beglaubigt wurde. 
Das KG stellt sich mit dieser – u. E. zutreff enden – Aus-
sage gegen vereinzelte Literaturmeinungen (vgl. Stau-
dinger/Rapp, BGB, 2018, § 7 WEG, Rn. 15) und macht 
deutlich, dass bei einer Unterschriftsbeglaubigung 
§§  9, 13a, 44  BeurkG keine Anwendung fi nden kön-
nen (vgl. zur Form der Erklärung: BeckOGK-WEG/
Monreal, Std. 1.6.2021, §  8 Rn.  21-22). Dementspre-
chend komme auch dem in der Urkunde enthaltene Ver-
zicht auf eine urkundliche Verbindung von Bewilligung 

und Plänen (zu dem im Tatbestand der Entscheidung 
nicht näher ausgeführt ist) keine Bedeutung zu.

Literaturhinweis
Zentes/Glaab, GWG, 2. Aufl . 2020, R&W Fachme-
dien Recht und Wirtschaft, 259.- €

Der Markt für Kommentare zum Geldwäschegesetz ist 
nicht besonders groß, sodass jedes Werk Beachtung ver-
dient. Der „Frankfurter Kommentar“, herausgegeben 
von Uta Zentes und Sebastian Glaab, gehört trotz sei-
ner jungen Geschichte schon zu den Standardwerken 
in diesem Bereich. Die Anforderungen an die Geldwä-
sche-Pfl ichten in der notariellen Praxis sind inzwischen 
hoch, sodass durchaus auch die Überlegung, einen Spe-
zialkommentar zum GWG anzuschaff en, angezeigt ist.

Die Pfl icht zur Ablehnung der Beurkundung gemäß 
§ 10 Abs. 9 S. 4 GWG ist mit nur einer Randnummer 
doch recht knapp kommentiert. Sonstige relevante Vor-
schriften wie § 11 GWG zur Identifi zierung der Betei-
ligten und die Vorschriften zum Transparenzregister 
(§ 20 GWG) sind jedoch ausführlich genug aufgearbei-
tet, sodass die Kommentierung in der Praxis eine echte 
Hilfestellung ist.

Dass Teile des Kommentars aufgrund des am 30.6.2021 
im BGBl. verkündeten Gesetz zur europäischen Vernet-
zung der Transparenzregister und zur Umsetzung der 
Richtlinie 2019/1153 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanz-
informationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, 
Terrorismusfi nanzierung und sonstigen schweren Straf-
taten (Transparenzregister- und Finanzinformations-
gesetz) bereits in naher Zukunft wieder veraltet sein 
werden, ist nicht die Schuld der Autoren oder Heraus-
geber, sondern allein die des (europäischen) Gesetzge-
bers, der in diesem Bereich eine Aktivität verzeichnet 
wie kaum in einem anderen Bereich. Das Transparenz-
register- und Finanzinformationsgesetz sieht u.a. einen 
Ausbau des Transparenzregisters zu einem Vollregister 
vor und schaff t zudem die gesetzliche Grundlage für 
ein automatisiertes Einsichtnahmeverfahren, das in der 
notariellen Praxis zu einer Arbeitserleichterung füh-
ren dürfte. Zudem ist zu beachten, dass das Beurkun-
dungsverbot des §  10 Abs.  9  GwG erweitert wird für 
den Fall des Erwerbs einer Immobilie mittels Anteils-
erwerbs, wenn eine ausländische Vereinigung Haupt-
gesellschafterin der Eigentümergesellschaft werden 
soll. Man darf deshalb schon jetzt auf die 3.  Aufl age 
gespannt sein.

Notar a. D. Dr. Julius Forschner


